...unsere Allgemeinen Geschäfts-Bedingungen:
1. Schneeschuh-Verleih sowie Verleih von Schneeschuh-Zubehör

1.1 Allgemeines
Die Schneeschuhe werden zu bestimmungsgemäßem Gebrauch, zum Gehen auf schneebedecktem Gelände verliehen. Der Entleiher/in von Schneeschuhen verpflichtet sich, die Schneeschuhe fürsorglich und schonend zu behandeln. Ein Gehen mit den angeschnallten Schneeschuhen ist auf schneefreien Flächen und Wegen nicht erlaubt. Die Schneeschuhe erfordern eine Mindestschneehöhe von 5 cm.
1.2 Eigentumsvorbehalt

Die Mietgegenstände bleiben während des Mietzeitraumes und bis zur vollständigen Rückgabe ausschließlich Eigentum des SpessART-Fachwerks.
1.3 Reservierungen

Schneeschuhe können beim SpessART-Fachwerk  - Schneeschuhverleih – per Telefon, Brief oder e-mail reserviert werden. Ihre Reservierung ist erst durch eine Bestätigung unsererseits wirksam. Storniert der Kunde seine Reservierung innerhalb von 24 Stunden vor dem Verleihbeginn, so werden € 10,00 Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. Dieser Betrag wird dem Kunden bei einem späteren Verleihvorgang angerechnet. Schneeschuh-Reservierungen, die nach 18 Uhr eingehen, können für den Folgetag nicht mehr garantiert werden. Reservierungen werden am selben Tag bearbeitet, sofern sie bis 18 Uhr eintreffen.

1.4 Verleihdauer

Die Mindestverleihdauer beträgt einen Kalendertag. Die Verleihdauer ist auf dem Verleihvertrag aufgeführt. Gerne kann der Kunde die Schneeschuhe am Vortag ab 16:30 Uhr übernehmen, soweit Schneeschuhe vorhanden sind. Ein Anspruch/Anrecht hierauf besteht nicht. Die Schneeschuhe können am Folgetag bis 9 Uhr zurückgegeben werden. Wird die im Verleihvertrag genannte Verleihdauer überschritten, so ist für einen weiteren Tag die Verleihgebühr zu entrichten.

1.5 Bezahlung

Die Mietgebühr ist vor dem Verleihen bei Übergabe der Schneeschuhe zu entrichten. Die Verleihgebühr berechnet sich aus der Verleihdauer.

1.6 Kaution

Der Entleiher entrichtet eine Kaution in Höhe von € 100,00. Der Entleiher bekommt diese bei Rückgabe der Schneeschuhe zurückerstattet soweit keine Beschädigungen (-mutwillig, absichtlich -) vorliegen oder die Verleihdauer nicht überschritten wird. Alternativ kann der Entleiher auch seinen Führerschein oder Personalausweis/Reisepass hinterlegen.

1.7 Auflagen für den Kunden

Der Entleiher verpflichtet sich, Natur und Wildtiere zu schonen, keine Zäune/Bäume etc. zu beschädigen und Absperrungen (z.B. Holzfällungen) zu beachten. Der Entleiher ist sich bewusst, dass Schneeschuhwandern in winterlicher (Berg)Landschaft gewisse Risiken mit sich bringt. Der Kunde trägt hierfür das alleinige Risiko. (z.B. Nebel, Schneebruch,...) Die Schneeschuhe vom SpessART-Fachwerk sind für den Einsatz im Flachland sowie im alpinen Gelände geeignet. Der Entleiher verpflichtet sich, die Schneeschuhe nicht an Dritte weiter zu verleihen. Die Verwendung der Schneeschuhe geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung des Entleihers. Haftungsansprüche jeglicher Art an den Verleiher und jeweilige Folgeansprüche sind hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Der Entleiher bestätigt dies durch die Unterschrift auf dem Verleihvertrag. Die Schneeschuhe werden persönlich einem Mitarbeiter des SpessART-Fachwerk oder einer in dessen Auftrag tätigen Person zurückgegeben. Eine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch den Gebrauch des Materials entstehen, übernimmt der Verleiher nicht. Der Verleiher übernimmt auch keine Haftung für offene oder verdeckte Schäden und Mängel am Material. Die Schneeschuhe werden in gereinigtem Zustand verliehen Der Entleiher verpflichtet sich, die Schneeschuhe sowie das Zubehör in einem sauberen und gereinigten  Zustand zurückzugeben. Beschädigungen sind bei Rückgabe unverzüglich mitzuteilen. Bei Verlust und Beschädigung haftet der Entleiher. Das SpessART-Fachwerk verleiht technisch einwandfreie Schneeschuhe und Zubehör. Werden die Schneeschuhe oder das Zubehör mutwillig und absichtlich beschädigt, so muss der Kunde den jeweiligen Wiederbeschaffungswert ersetzen (Kaufpreis der Schneeschuhe).

2.  Datenschutz
Unsere Kundendaten werden gespeichert. Sie werden streng vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Auf Wunsch werden Ihre gespeicherten Daten gelöscht.

3. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Sitz vom SpessART-Fachwerk. Es gilt deutsches Recht. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Mietvertrages unwirksam oder undurchführbar sein, so  werden die unwirksamen und undurchführbaren Bestimmungen alsbald durch eine solche wirksame und durchführbare Bestimmung ersetzt, welche dem mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. Mündliche Abreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen der AGB`s bedürfen der Schriftform.
       Habichsthal, 28.12.2006
                     ...der Schneeschuh-Verleih im Spessart...       
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